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Antrag auf Förderung im Rahmen der Energieeinsparrichtlinie der Ortsgemeinde  

Hausbay  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Förderobjekt ist in Betrieb:  

Das Förderobjekt soll voraussichtlich in Betrieb genommen werden am: 

Standort des angeschafften Objektes/ Ort der Fördermaßnahme:  

Seite 1 von 2  

Angaben der / des Antagsteller/in  

 Telefonnummer, E-Mail Adresse  

Straße, Hausnummer  PLZ, Ort  

Angaben zum Förderobjekt  

 Ich/ Wir beantragen die Förderung gem. Richtlinie, für (bitte zutreffendes ankreuzen):   

 die Anschaffung eines neuen Kühlschranks/ Gefrierschranks/ Gefriertruhe/Kominationsgerät/  

Waschmaschiene/ Wärmepumpentrockner/ Wasch- Trocken-Kombination/ Geschirrspüler/  

Backofens/ Elektroherd  

 

 Ersatzbeschaffung von hocheffizienten Heizungsumwälzpumpen der Effizienzklasse A sowie der  

hydraulische Abgleich bestehender Heizungsanlagen   

 Neuinstallation von Photovoltaikanlagen auf Dächern zum Zweck des Eigenverbrauchs und der  

Netzeinspeisung   

 Neue Speicherbatterien für selbst erzeugten Strom zum überwiegenden Zweck des Eigenverbrauchs  
  Neuinstallation von Photovoltaikanlagen mit integriertem Batteriespeicher (Kombianlage) auf Dächern  

zum Zweck des Eigenverbrauchs und der Netzeinspeisung.   

 Fachgerechte Dämmung von Wohnhäusern durch anerkannte Fachfirmen. In den Fällen, in denen die  

Dämmungsarbeiten selbst erbracht werden, ist eine Bestätigung über die ordnungsgemäße  

Ausführung durch eine Fachfirma, einen Architekten oder sonstigen Sachverständigen vorzulegen  

 

 Fachgerechter Austausch von Fenstern und Haustüren welche die Höchstwerte der Wärme- 

durchgangskoeffizienten der jeweiligen Energieeinsparverordnung (EnEV) nicht überschrei-ten. In den  

Fällen, in denen der Einbau selbst erbracht wird, ist eine Bestätigung über die ordnungsgemäßen  

Ausführungen durch eine Fachfirma, einen Architekten oder sonstigen Sachverständigen vorzulegen.  

Der Austausch von Fensterscheiben ist nicht förderfähig.   

 

 Austausch von Nachtspeicheröfen gegen hocheffiziente Neugeräte, wenn der Nachweis des  

fachgerechten Einbaus und die Entsorgung der Altgeräte erfolgt.    

 Thermische Solaranlagen für die Brauchwasserbereitung und / oder zur Heizungsunter-stützung.   
  Holzvergaser-, Hackschnitzel- und Pellet-Heizkessel als Zentralheizung.   

 Wärmepumpen, die an ein wasserführendes Heizungsnetz angeschlossen werden.  

 Austausch von Öl- und Gasheizungen auf den neuesten Stand der Technik.  

 Zentrale / dezentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.   

 Neubau eines selbstgenutzten Hauses, welches nach Vorgaben der Kreditanstalt für Wiederaufbau die  

Kriterien eines Passivhauses erfüllt.    

 Neuanschaffung eines E-Bikes bzw. Pedelec.   

 Neuanschaffung einer Mini-Photovoltaik-Anlage (sog. „Balkonanlagen“).   

 Neuanschaffung eines Elektro-Handrasenmähers, eines Elektro-Rasenmäher-Roboters, Elektro-  

Freischneider sowie Elektro-Kettensäge.    

     Austausch von Durchlauferhitzern gegen vollelektronische Neugeräte. 

Name, Vorname  



Persönliche Erklärung 

Nicht von dem/der Antragsteller/in auszufüllen 

Antrag auf Förderung im Rahmen der Energiesparrichtlinie der 
Ortsgemeinde Hausbay 
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Hiermit erkläre ich,   

• dass ich die in der Richtlinie zur Förderung der Energieeinsparung der Ortsgemeinde Hausbay       
getroffenen Regelungen anerkenne,  

• meine Einwilligung, dass dem/der Ortsbürgermeister/in oder einem von der Ortsgemeinde Hausbay bestellten 
Sachverständigen Zutritt zum Grundstück gewährt wird, 

• alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben,  
• dass ich/wir die im Rahmen der Energiesparrichtlinie der Ortsgemeinde Hausbay geförderten Objekte/ 

Maßnahmen in der Ortsgemeinde Hausbay einsetzen/ betreiben.  
 

Mir ist bekannt, dass  

• kein Rechtsanspruch auf Gewährung von Fördermitteln besteht,  

• die Fördermittel unter dem Vorbehalt gewährt werden, dass im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung 
entsprechende Mittel zur Verfügung stehen,  

• Fördermittel erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen sowie deren Prüfung durch den/ die 
Ortsbürgermeister/in oder ggf. einen durch die Ortsgemeinde Hausbay bestellten Sachverständigen        
ausgezahlt werden,  

• die Fördermittel widerrufen werden können, 

• bei einem Verstoß gegen die Richtlinie die Förderung auch zurückgefordert werden kann. 

  

 

 

 

 

Ort, Datum Unterschrift/en aller Eigentümer/innen 

 

Eingang bei Ortsgemeinde:  

Folgende Unterlagen wurden nachgefordert:  
 

Eingang der nachgeforderten Unterlagen:        Seite 2 von 2  

Unterlagen  

Bitte reichen Sie mit dem Antrag folgende Unterlagen ein (bitte ankreuzen):  

   Rechnungskopie  

   Zahlungsnachweis (Kopie Quittung oder Bankauszug)  

   Nachweis über den durchgeführten Energie-Check (falls erforderlich) 

   Nachweis über Energielabel/ Effizienzklasse (falls erforderlich)  

   Nachweis des Wohnortes (falls erforderlich)  

   Nachweis über ordnungsgemäße Ausführung durch Fachfirma, einen Architekten oder       
        sonstigen Sachverständigen (falls erforderlich)  

   Raum für Mitteilungen/ Beschreibung der Maßnahme:  

Bankverbindung  

Name, Vorname  Geldinstitut  

IBAN  BIC  


